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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Samtgemeindeausschuss  25.02.2025 

2  01-Samtgemeinderat  04.03.2025 

 
 
Betreff: 

 
Ernennungen von Ehrenbeamten in den Ortsfeuerwehren 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Es wird beschlossen, den Hauptbrandmeister Oliver Meyer, für die Zeit vom 24.03.2025 

bis 23.03.2031 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister 
der Ortsfeuerwehr Westerwalsede zu ernennen. 

 
2. Es wird beschlossen, den Löschmeister Hendrik Worthmann, für die Zeit vom 01.04.2025 

bis 31.03.2031 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister 
der Ortsfeuerwehr Hastedt zu ernennen. 

 
3. Es wird beschlossen, den Brandmeister Hans-Günther Stein, für die Zeit vom 01.04.2025 

bis 31.03.2031 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden 
Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Hastedt zu ernennen. 

  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
zu 1.: Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Westerwalsede vom 

17.01.2025 wurde der Hauptbrandmeister Oliver Meyer zum Ortsbrandmeister 
gewählt. 
 

zu 2.: Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hastedt am 07.02.2025 wird 
der Ortsbrandmeister neu gewählt. Über das Ergebnis der Wahl wird in der Sitzung 
berichtet. 
 

zu 3.: Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hastedt am 07.02.2025 wird 
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der stellvertretende Ortsbrandmeister neu gewählt. Über das Ergebnis der Wahl 
wird in der Sitzung berichtet. 
 
Da die vorgenannten Personen die Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 1 der 
Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) erfüllen, sind diese daher 
zum Ortsbrandmeister bzw. stellvertretenden Ortsbrandmeister zu ernennen. 
 

  
  
  
  
  
  

  
 
 
Anlagen vorhanden:  Ja       
   
 
___________________________________________________________________________ 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja       Nein 
 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 

 
€       

Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 

€       

Finanzierung/ 
Eigenanteil 
 

 
€       

Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 
€       

Einmalige o. 
jährliche 
Haushaltsbelastung 
 

€       
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gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 


